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Wir weisen darauf hin, dass Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten (Geldeinhei-
ten, Prozentangaben usw.) auftreten können. 
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An die AKG Klinik Hohwald GmbH, Königstein im Taunus 

1 Prüfungsauftrag 

In der Gesellschafterversammlung am 21. November 2024 der 

AKG Klinik Hohwald GmbH, Königstein im Taunus, 
– im Folgenden auch kurz „Gesellschaft“ genannt – 

sind wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 gewählt worden. Die gesetzlichen 
Vertreter haben uns demzufolge den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2024 unter Einbeziehung der Buchführung zu prüfen. 

Dem Auftrag liegen die als Anlage 2 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-
schaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung 
vom 1. Januar 2024 zugrunde. Unsere Haftung richtet sich nach Nr. 9 der Allgemeinen Auf-
tragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auf-
tragsbedingungen maßgebend. 
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2 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Als Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt: 
 

 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 

An die AKG Klinik Hohwald GmbH, Königstein im Taunus 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der AKG Klinik Hohwald GmbH, Königstein im Taunus,  
– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 
2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2024. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 
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Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt 

Unter Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB wurde kein Lage-
bericht aufgestellt. Im Zeitpunkt der Beendigung unserer Abschlussprüfung konnte nicht ab-
schließend beurteilt werden, ob die Befreiungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB zu Recht in 
Anspruch genommen worden ist, weil die Voraussetzungen nach § 264 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3, 
Nr. 4 und Nr. 5 Buchst. c) bis e) HGB ihrer Art nach erst zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt 
werden können. Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss ist diesbezüglich nicht modifiziert. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipula-
tionen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum 
Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das 
Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung 
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nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende we-
sentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen 
Kontrollen der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jah-
resabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prü-
fung feststellen. 

 

Frankfurt am Main, den 2. Juli 2025 
 
 
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

gez. Kohler 
Wirtschaftsprüferin 

gez. Nobis 
Wirtschaftsprüferin 
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3 Durchführung der Prüfung 

3.1 Gegenstand der Prüfung 
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung der AKG Klinik Hohwald GmbH für das zum 
31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr geprüft. 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil über den Jahres-
abschluss abzugeben. 

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den 
Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise 
Rückwirkungen auf den Jahresabschluss ergeben. 

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich eine Abschlussprüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der 
Fortbestand der Gesellschaft oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsfüh-
rung zugesichert werden kann. 

Die Gesellschaft hat die Aufstellungserleichterungen des § 264 Abs. 3 HGB (teilweise) in 
Anspruch genommen und auf die Aufstellung des Lageberichts verzichtet. Zusätzlich beab-
sichtigt die Gesellschaft, auch die Offenlegungserleichterung in Anspruch zu nehmen. 

Die Gesellschafter haben mit Beschluss vom 6. Dezember 2024 dieser Befreiung für das 
Geschäftsjahr 2024 zugestimmt, und der Beschluss ist im Unternehmensregister am 
28. Februar 2025 offengelegt worden. 

Wir weisen darauf hin, dass die Einhaltung der formalen Voraussetzungen aus § 264 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5 Buchst. c) bis e) HGB von uns im Zeitpunkt der Beendigung der 
Jahresabschlussprüfung nicht beurteilt werden konnte, da diese Voraussetzungen ihrer Art 
nach erst zu einem späteren Zeitpunkt erfüllbar sind. 



 

 

 
 [kpmg|logo] AKG Klinik Hohwald GmbH | Prüfungsbericht 31.12.2024 | 60034777-16217386 | 6 

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 
Die Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens haben wir bereits im Abschnitt „Wiedergabe 
des Bestätigungsvermerks“ (vgl. Abschnitt 2 in diesem Bericht) dargestellt. Zusätzlich geben 
wir folgende Informationen zu unserem Prüfungsansatz und unserer Prüfungsdurchführung:  

Phase I: Entwicklung einer an den Geschäftsrisiken ausgerichteten Prüfungsstrategie 
Erlangung von Geschäftsverständnis und Kenntnis der Rechnungslegungssysteme sowie der 
internen Kontrollen 

Festlegung von Prüfungsschwerpunkten auf Basis unserer Risikoeinschätzung: 
• Aufbau, Einrichtung und Wirksamkeit der internen Kontrollen im Bereich „Leistungsabrech-

nung/Patientenmanagement“ 

• Bestand, Genauigkeit und Bewertung des Anlagevermögens und der korrespondierenden 
Fördermittel einschließlich eventueller Rückzahlungsrisiken 

• Vollständigkeit, Bestand und Genauigkeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen und der Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 

• Bestand und Genauigkeit der Erlöse aus Krankenhausleistungen 

• Vollständigkeit, Bestand und Genauigkeit der Personalaufwendungen 

Festlegung der Prüfungsstrategie und des zeitlichen Ablaufs der Prüfung 

Auswahl des Prüfungsteams und Planung des Einsatzes von Spezialisten 
  

Phase II: Auswahl und Durchführung kontrollbasierter Prüfungshandlungen 
Auswahl kontrollbasierter Prüfungshandlungen aufgrund von Risikoeinschätzung und Kenntnis 
der Geschäftsprozesse und Systeme 

Beurteilung der Ausgestaltung sowie der Wirksamkeit der ausgewählten rechnungslegungs-
bezogenen Kontrollmaßnahmen 
  

Phase III: Einzelfallprüfungen und analytische Prüfungen von Abschlussposten 
Durchführung analytischer Prüfungen von Abschlussposten 

Einzelfallprüfungen in Stichproben und Beurteilung von Einzelsachverhalten unter Berücksich-
tigung der ausgeübten Bilanzierungswahlrechte und Ermessensspielräume, u. a. 
• Einholen von Rechtsanwaltsbestätigungen und Bestätigungen der Kreditinstitute 

• Einholen von Saldenbestätigungen der Lieferanten auf der Grundlage einer bewussten 
Auswahl 

• Nutzung der Ergebnisse eines Gutachtens unabhängiger Sachverständiger 

Prüfung der Angaben im Anhang 
  

Phase IV: Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse und Berichterstattung 
Bildung des Prüfungsurteils auf Basis der Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse 

Berichterstattung in Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk 

Detaillierte mündliche Erläuterungen der Prüfungsergebnisse gegenüber dem Management 
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Wir haben die Prüfung (mit Unterbrechungen) in den Monaten Januar bis Juli 2025 bis zum 
2. Juli 2025 vorgenommen. Eine Vorprüfung haben wir im November 2024 durchgeführt. 

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die gesetzlichen 
Vertreter haben uns die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses schriftlich 
bestätigt. 
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4 Feststellungen zur Rechnungslegung 

4.1 Buchführung und zugehörige Unterlagen 
Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die 
Buchführung und die zugehörigen Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den 
gesetzlichen Vorschriften. 

4.2 Jahresabschluss 
Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ist ordnungsmäßig 
aus den Büchern und den zugehörigen Unterlagen der Gesellschaft entwickelt worden. Die 
Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. 
Die deutschen gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Ausweis und Bewertung sind in allen 
wesentlichen Belangen beachtet worden. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind in allen wesentlichen Belangen nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Kapitalgesell-
schaften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Der An-
hang enthält alle vorgeschriebenen Angaben. 

Die Inanspruchnahme der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB ist zu Recht erfolgt. 

Wir weisen darauf hin, dass die Einhaltung der formalen Voraussetzungen für das Unterlassen 
der Angaben zum Gesamthonorar des Abschlussprüfers gemäß § 285 Nr. 17 HGB von uns im 
Zeitpunkt der Beendigung der Jahresabschlussprüfung nicht beurteilt werden konnte, da der 
für die Befreiung erforderliche Konzernabschluss des Mutterunternehmens noch nicht vorlag. 
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5 Feststellung zur Gesamtaussage des 
Jahresabschlusses 

Auf der Grundlage unserer Prüfung sind wir der Überzeugung, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. 
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@@linksunterzeichner--@@ @@rechtsunterzeichner--@@

6 Schlussbemerkungen 

Dieser Prüfungsbericht wurde nach den Grundsätzen des IDW Prüfungsstandards 450 n.F. 
(10.2021) erstellt. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an-
wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Der Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 2 wiedergegeben. 

  

Frankfurt am Main, den 2. Juli 2025   

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

  
Kohler 
Wirtschaftsprüferin 

Nobis 
Wirtschaftsprüferin 
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Anlage 1 
Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2024 

1.1  Bilanz 

1.2 Gewinn- und Verlustrechnung 

1.3 Anhang 



AKG Klinik Hohwald GmbH
Amtsgerichts Königstein im Taunus HRB 4758

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA
31. Dezember 2024 31. Dezember 2023

€ €
A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und 

Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 178.294,27 275.307,22
2. geleistete Anzahungen 9.299,75 0,00

187.594,02 275.307,22

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden 

Grundstücken 12.288.412,54 12.853.154,21
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf 

fremden Grundstücken 327.479,22 336.372,80
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 955.053,27 955.053,27
4. Technische Anlagen und Maschinen 215.939,69 267.833,89
5. Einrichtungen und Ausstattungen 2.315.449,39 2.562.023,59
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.215.988,99 412.808,17

17.318.323,10 17.387.245,93
III. Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen 500,00 500,00
500,00 500,00

17.506.417,12 17.663.053,15
B. Umlaufvermögen

I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 339.725,06 310.338,85
2. Unfertige Leistungen 88.601,00 111.973,50

428.326,06 422.312,35

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.522.331,60 2.932.355,85
2. Forderungen gegen Gesellschafter 259.142,77 2.056.802,71
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 6.479.325,38 8.252.042,94

(davon nach BPflV/KHEntgG 1.724.104,94 € ; Vorjahr 1.499.019,94 €)
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 77.094,13 244.294,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände 553.491,59 613.271,52

9.891.385,47 14.098.767,27

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 220.566,64 352.128,37

10.540.278,17 14.873.207,99

C. Rechnungsabgrenzungsposten 28.335,15 142.157,08

28.075.030,44 32.678.418,22



AKG Klinik Hohwald GmbH
Amtsgerichts Königstein im Taunus HRB 4758

Bilanz zum 31. Dezember 2024
PASSIVA

31. Dezember 2024 31. Dezember 2023
€ €

A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19

51.129,19 51.129,19

B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 6.593.341,00 6.987.192,19
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand 102.059,19 184.209,36

6.695.400,19 7.171.401,55

C. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 3.828.918,08 4.189.952,98

3.828.918,08 4.189.952,98

D. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 800.789,98 392.935,88
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 12.969.190,17 18.158.969,27
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 1.940.480,44 1.343.116,51

(davon nach der BPflV/KHEntgG 1.180.348,21 €; Vorjahr 497.341,21 €)
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögen 2.899,82 2.899,82
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 987.940,35 877.349,41
7. Sonstige Verbindlichkeiten 798.282,22 443.871,70

(davon aus Steuern 266.202,44 € ; Vorjahr 170.929,97 €)
17.499.582,98 21.219.142,59

F. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 46.791,91

28.075.030,44 32.678.418,22





AKG Klinik Hohwald GmbH
Amtsgerichts Königstein im Taunus HRB 4758

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

2024 2023
€ €

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 26.834.024,01 24.300.797,84
2. Erlöse aus Wahlleistungen 129.668,11 128.996,07
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 149.072,61 126.562,79
4. Nutzungsentgelte der Ärzte 72.194,39 74.503,91
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten 786.935,45 1.810.023,08

(davon aus Ausgelichbeträgen für frühere Geschäftsjahre 15.659,00 €; Vorjahr 685.478,81 €)
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -23.372,50 18.009,50
6. Andere aktivierte Eigenleistungen 3.075,00 8.900,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand  soweit nicht unter Nr.12 169.938,52 583.574,88
8. Sonstige betriebliche Erträge 747.947,25 293.520,68

28.869.482,84 27.344.888,75
9. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 11.775.358,89 10.080.592,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.862.673,42 1.554.605,71

(davon für Altersversorgung 5.103,71 € ; Vorjahr 560,00 €)
13.638.032,31 11.635.198,43

10. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.525.294,20 6.016.728,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.520.641,04 2.958.763,94

9.045.935,24 8.975.492,54
11. Zwischenergebnis 6.185.515,29 6.734.197,78

12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 401.301,89 346.038,71
(davon Fördermittel nach dem KHG 401.301,89 € ; Vorjahr 346.038,71 €)

13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG 966.901,67 972.451,77
und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG 405.257,24 346.038,71
und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Gegenständen 0,00 0,00
des Anlagevermögens

16. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen 0,00 54.953,13
17. Ergebnis aus der Krankenhausfinanzierung 962.946,32 917.498,64
18. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.845.711,22 1.856.566,52
19. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.916.071,28 4.664.576,98
20. Summe Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen 6.761.782,50 6.521.143,50
21. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 29.649,30 10.634,30

(davon aus verbundenen Unternehmen 24.645,25 € ; Vorjahr 5.148,59 €)
(davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 356,87 € ; Vorjahr 1.333,88 €)

22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 637.715,71 495.898,54
(davon an verbundene Unternehmen (613.734,32 € ; Vorjahr 495.531,72 €)
(davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 23.542,00 € ; Vorjahr 0,00 €)

23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 30,47 1.019,10
24. Ergebnis nach Steuern -221.417,77 644.269,58
25. Erträge aus Verlustübernahme 221.417,77
26. Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags abgeführter Gewinn -644.269,58
27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00
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Allgemeines 
Die AKG Klinik Hohwald GmbH hat ihren Sitz in Königstein im Taunus, Geschäftsanschrift: Hohwaldstraße 40, 01844 
Neustadt i.Sa. und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Königstein im Taunus (Reg.Nr. HRB 4758). 

 
Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 ist in Anlehnung an die Vorschriften der KHBV sowie 
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für mittelgroße Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die einschlägigen 

Vorschriften des GmbHG wurden beachtet. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
des Anlagennachweises als Bestandteil des Anhangs erfolgte gemäß den Gliederungsschemata der Anlagen 1 bis 3 
der KHBV. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

 
Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 6. Dezember 2024 wird von der Befreiung des § 264 Abs. 3 
HGB hinsichtlich des Verzichts auf einen Lagebericht sowie der Offenlegung des Jahresabschlusses Gebrauch 
gemacht. 
 
 
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

maßgebend. 

 
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der 

Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die 

Nutzungsdauern betragen zwischen 3 und 5 Jahren. Bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung werden 

außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. 

 
Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und wird, soweit abnutzbar, um 

planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung werden 

außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. 

 
Gebäude werden über eine Nutzungsdauer von 33 Jahren und bewegliches Sachanlagevermögen über 4- bis 15 Jahre 

abgeschrieben. Die Abschreibungsdauern orientieren sich an der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. 

 
Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen. Geringwertige 
Anlagegüter bis zu einem Wert von € 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang 
wird unterstellt. Für geringwertige Anlagegüter mit einem Wert zwischen € 150,00 und € 1.000,00 wird in Anlehnung 

an die steuerlichen Vorschriften ein Sammelposten gebildet, der linear über einen Zeitraum von 5 Jahren 
abgeschrieben wird. 

 
Der Wertansatz der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bei 
dauernder Wertminderung. 

 
Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt mit den Anschaffungskosten zu Durchschnitts- oder 
niedrigeren Marktpreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Bestimmte Bestände an Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe werden gemäß § 240 Abs. 3 HGB mit einem gleichbleibenden Wert (Festwertverfahren) angesetzt.  

 
Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um Leistungen für am Bilanzstichtag noch nicht entlassene Patienten 
(Überlieger). Sie werden ausgehend von den zeitanteilig abgegrenzten Erlösen nach an den Kosten orientierten 
Werten ermittelt. Den Grundsätzen der verlustfreien Bewertung wird Rechnung getragen. 
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Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten 
ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. 

 
Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. 

 
Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, 
soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 

 

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bewertet.  

 
Zweckentsprechend verwendete Fördermittel nach dem KHG sowie Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von 
Investitionen in aktivierte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden als Sonderposten aus 
Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens ausgewiesen. Sie werden jährlich in Höhe der Abschreibungen 

auf mit diesen Mitteln finanzierten Anlagegütern aufgelöst. 

 
Es wird eine Rückstellung für voraussichtliche Schadenersatzleistungen im stationären Bereich in Höhe von T€ 1.428 

gebildet. Neben den Einzelrisiken aus angemeldeten Schadenfällen werden auch pauschale Bestandsrisiken aus bis 
zum Ende des Berichtsjahres noch nicht angemeldeten Schadensereignissen berücksichtigt.  

 
Der Wertansatz für die sonstigen Rückstellungen berücksichtigt alle zum Zeitpunkt der Bilanzierung erkennbaren 
Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. 

 
Langfristige Rückstellungen sind gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden 
durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst worden. 

 
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

 
Auf der Passivseite werden als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, 

soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 
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Erläuterungen zum Jahresabschluss 
 
Bilanz 

Anlagevermögen 
 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres 

im Anlagenspiegel als Anlage des Anhangs dargestellt. 

 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

 

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. In 

den sonstigen Vermögensgegenständen sind T€ 1 (Vorjahr T€ 1) Forderungen aus Zuschüssen für Forschungsprojekte 

enthalten. 

 

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Lieferungen und Leistungen in Höhe von 

T€  77 (Vorjahr T€ 244. Forderungen gegen die Gesellschafterin betreffen die Forderungen aus der 

Ergebnisübernahme T€ 221 (Vorjahr T€ 0). 

Eigenkapital 
 

Das Gezeichnete Kapital beträgt 100.000 DM (€ 51.129,19) und ist in voller Höhe eingezahlt. 
 

Rückstellungen 

 

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 

 

 

 31. Dezember 2024 
T€ 

Rückstellungen für 

 voraussichtliche Schadenersatzleistungen 

 Krankenkassen aus MDK Fällen 

 Rückforderungen Krankenhausentlastungsgesetz 

 Ausstehende Rechnungen 

 Überstunden und Urlaub 

 Tantieme/Boni 

 
1.428 
98 

580 
278 
629 

246 

Summe Sonstige Rückstellungen 3.259 
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Verbindlichkeiten 
 

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt: 

 
 

 Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit 2024 

 

 1 Jahr 
 

>1 Jahr 
davon > 5 

Jahre 

 

Gesamtbe
trag 

T€ T€ T€ T€ 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 801 0 0 801 

(Vorjahr) 

 

(393) (0) (0) (393) 

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 2.055 3.764 7.150 12.969 

(Vorjahr) (5.957) (5.052) (7.150) (18.159) 

Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus-
finanzierungsrecht 

1.940 0 0 1.940 

(Vorjahr) 

 

(1.343) (0) (0) (1.343) 

Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen 

zur Finanzierung des Anlagevermögens 

(Vorjahr) 

 

3 

 

(3) 

0 

 

(0) 

0 

 

(0) 

3 

 

(3) 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen  
Unternehmen 

988 0 0 988 

(Vorjahr) 

 

(877) (0) (0) (877) 

sonstige Verbindlichkeiten 

(Vorjahr) 

798 

(444) 

0 

(0) 

0  

(0) 

798 

(444) 

Gesamtbetrag (Vorjahr) 6.585 

(9.017) 

10.914 

(12.202) 

7.150 

(7.150) 

17.500 

(21.219) 
 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von T€ 988 (Vorjahr T€ 877) enthalten mit 

T€ 988 (Vorjahr T€ 877) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Verbindlichkeiten gegenüber 

Gesellschaftern enthalten mit T€ 514 (Vorjahr T€ 2.678) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, mit T€ 0 

(Vorjahr T€ 1.067) Verbindlichkeiten aus Ergebnisübernahme, mit T€ 1.219 (Vorjahr T€ 1.890) Verbindlichkeiten aus 

dem Cash-Pooling und mit T€ 11.236 (Vorjahr T€ 12.524) aus Verbindlichkeiten aus Darlehen.  
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Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Umsatzerlöse 
 

Die Umsatzerlöse (Posten 1 bis 4a der Gewinn- und Verlustrechnung) resultieren ausschließlich aus dem Kranken- 

hausbetrieb und wurden ausschließlich im Inland erzielt.  

 

In den Umsatzerlösen sind periodenfremde Erträge aus Ausgleichsbeträgen von T€ 16 (Vorjahr: T€ 1.043) 

berücksichtigt. 

 

Unter dem Posten Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB sind T  69 (Vorjahr T  31) periodenfremde Erträge enthalten. 

 
Sonstige betriebliche Erträge 
 

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von 

Rückstellungen T€ 579 (Vorjahr T€ 72), Erträge aus dem Personalbereich (z.B. U1/U2 usw.) in Höhe von T€ 73 (Vorjahr 

T€ 122) sowie sonstige ordentliche Erträge T€ 43 (Vorjahr T€ 99). Es bestehen sonstige periodenfremde Erträge von 

T€ 13 (Vorjahr T€ 45). 

 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen insbesondere Verwaltungs- und EDV-Aufwendungen T€ 1.311 

(Vorjahr T€ 1.276), Instandhaltungsaufwendungen T€ 732 (Vorjahr T€ 916) sowie Aufwendungen für 

Fremdpersonalkosten T€ 739 (Vorjahr T€ 681). Periodenfremde Aufwendungen bestehen in Höhe von T€ 957 (Vorjahr 

T€ 630). Hierin enthalten sind Aufwendungen aus Ausgleichen für die voll- und teilstationäre Krankenhausleistung 

früherer Geschäftsjahre nach BPflV/KHEntgG in Höhe von T€ 290 (Vorjahr T€ 492)  

 

  



Anhang 13 
 

 

 
Sonstige Angaben 
 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

 
Es bestehen in Höhe von T€ 5.756 sonstige finanzielle Verpflichtungen. Sie setzen sich wie folgt zusammen: 

  Laufzeit 

 Art der Verpflichtung 
 1 Jahr >1 Jahr  davon > 5 Jahre 

  T€ T€ T€ 

Aus Mietverträgen 76 58 0 

Aus Wartungsverträgen 142 0 0 

Aus Versorgungsverträgen 2.860 0 0 

Aus sonstigen Verträgen 2.619 0 0 

 

Davon gegenüber verbundenen Unternehmen: T€ 4.370 

 
Abschlussprüferhonorare 
 
Bezüglich der Angabe des Honorars für Abschlussprüfungsleistungen, andere Bestätigungsleistungen, 
Steuerberatungsleistungen und sonstige Leistungen nach § 285 Nr. 17 HGB verweisen wir auf die Angaben im Anhang 

zum Konzernabschluss 2024 der Broermann Holding GmbH, Königstein im Taunus. 
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Mitarbeiter 
 
In der Gesellschaft waren im Berichtsjahr durchschnittlich 205 Mitarbeiter (nach Köpfen) beschäftigt. 

 
Dienstart Köpfe VK 

Ärztlicher Dienst 53 31 

Pflegedienst 97 80 

Medizinisch technischer Dienst 1 1 

Funktionsdienst 29 22 

Wirtschaft- und Versorgungsdienst 0 0 

Verwaltungsdienst 1 1 

Sonstiges Personal 0 0 

Schüler und Auszubildende 24 11 

Gesamt 205 146 

 
 
Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen: 

 
- Patrick Hilbrenner, Regionalgeschäftsführer u. Geschäftsführer der AKG Klinik Hohwald GmbH  
-  Robin AL-Ani, Geschäftsführer (bis zum 12.05.2025) 
 

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführer unterbleibt unter Verweis auf die Befreiung nach § 286 Abs. 4 HGB. 

 

Ergebnisverwendungsvorschlag 

 
Das Ergebnis der Gesellschaft wird entsprechend Beherrschungsvertrag mit der Asklepios Klinik Schildautal Seesen 

GmbH, 37723 Seesen, an diese abgeführt bzw. übernommen.  
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Konzernzugehörigkeit 
 

Gesellschafter der AKG Klinik Hohwald GmbH sind die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg, mit 6 % und die 

Asklepios Klinik Schildautal Seesen GmbH, 37723 Seesen, mit 94 %. Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der 

Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg, (kleinster Konsolidierungskreis) einbezogen. Die Asklepios Kliniken 

GmbH & Co. KGaA, Hamburg, wird in den Konzernabschluss der Broermann Holding GmbH, Königstein im Taunus, 

einbezogen (größter Konsolidierungskreis). Die Bekanntmachung der Konzernabschlüsse erfolgt im 

Unternehmensregister.  

 
 
 
Königstein im Taunus, den 31.05.2025 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Patrick Hilbrenner 

- Regionalgeschäftsführer u. Geschäftsführer der AKG Klinik Hohwald GmbH – 

 

 

 

 

 



AKG Klinik Hohwald GmbH,
Königstein im Taunus

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024

Um-
1.1.2024 Zugänge buchungen Abgänge 31.12.2024

EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögens-

gegenstände
1. Entgeltlich erworbene 

Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten 1.910.003,09 39.225,33 8.656,63 0,00 1.957.885,05

2. Geleistete Anzahlungen 0,00 9.299,75 0,00 9.299,75
1.910.003,09 48.525,08 8.656,63 0,00 1.967.184,80

II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grund-

stücksgleiche Rechte mit 
Betriebsbauten einschließ-
lich der Betriebsbauten auf 
fremden Grundstücken 28.598.388,18 0,00 297.239,36 0,00 28.895.627,54

2. Grundstücke und grund-
stücksgleiche Rechte mit 
Wohnbauten einschließ-
lich der Wohnbauten auf 
fremden Grundstücken 616.633,86 0,00 0,00 0,00 616.633,86

3. Grundstücke und grund-
stücksgleiche Rechte 
ohne Bauten 955.053,27 0,00 0,00 0,00 955.053,27

4. Technische Anlagen und Maschinen 1.633.976,56 0,00 0,00 0,00 1.633.976,56
5. Einrichtungen und 

Ausstattungen 11.700.510,06 424.561,12 106.912,18 12.876,96 12.219.106,40
6. Geleistete Anzahlungen 

und Anlagen im Bau 412.808,17 1.215.988,99 -412.808,17 0,00 1.215.988,99
43.917.370,10 1.640.550,11 -8.656,63 12.876,96 45.536.386,62

III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen 
Unternehmen 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

45.827.873,19 1.689.075,19 0,00 12.876,96 47.504.071,42

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten



Abschrei-
bungen des 
Geschäfts-

1.1.2024 jahres Abgänge 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.634.695,87 144.894,91 0,00 1.779.590,78 178.294,27 275.307,22
0,00 0,00 0,00 0,00 9.299,75 0,00

1.634.695,87 144.894,91 0,00 1.779.590,78 187.594,02 275.307,22

15.745.233,97 861.981,03 0,00 16.607.215,00 12.288.412,54 12.853.154,21

280.261,06 8.893,58 0,00 289.154,64 327.479,22 336.372,80

0,00 0,00 0,00 0,00 955.053,27 955.053,27
1.366.142,67 51.894,20 0,00 1.418.036,87 215.939,69 267.833,89

9.138.486,47 778.047,50 12.876,96 9.903.657,01 2.315.449,39 2.562.023,59

0,00 0,00 0,00 0,00 1.215.988,99 412.808,17
26.530.124,17 1.700.816,31 12.876,96 28.218.063,52 17.318.323,10 17.387.245,93

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
28.164.820,04 1.845.711,22 12.876,96 29.997.654,30 17.506.417,12 17.663.053,15

Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

Anlage zum Anhang





 

 

Anlage 2  
Allgemeine Auftrags- 
bedingungen 





1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-

-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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